
Seite 1 von 6 
 

STRAHLENSCHUTZGESETZ  

(Auszug zum Thema Radon) 

Inhalt 
Artikel 1, Teil 4:  Strahlenschutz bei bestehender Exposition ............................................................ 1 

Kapitel 2 Schutz vor Radon ........................................................................................................... 1 

Abschnitt 1 Gemeinsame Vorschriften ..................................................................................... 1 

Abschnitt 2 Schutz vor Radon in Aufenthaltsräumen ................................................................ 2 

Abschnitt 3 Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen ............................................. 3 

Artikel 1, Teil 8 Schlussbestimmungen ............................................................................................. 6 

Anlage 8 (zu § 127 Absatz 1 Nr. 2) Arbeitsfelder mit erhöhter Exposition durch Radon ................. 6 

 

Artikel 1, Teil 4:  Strahlenschutz bei bestehender Exposition 

Kapitel 2 Schutz vor Radon 

Abschnitt 1 Gemeinsame Vorschriften 

§ 121 Festlegung von Gebieten; Verordnungsermächtigung 

(1) Die zuständige Behörde legt durch Allgemeinverfügung innerhalb von zwei Jahren nach Inkraft-

treten einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 die Gebiete fest, für die erwartet wird, dass die über 

das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von 

Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert nach § 124 oder § 126 

überschreitet. Sie veröffentlicht die Festlegung der Gebiete. Die Festlegung der Gebiete ist alle zehn 

Jahre zu überprüfen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

zu bestimmen, unter welchen Umständen die zuständige Behörde davon ausgehen kann, dass in ei-

nem Gebiet in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen 

die Referenzwerte nach den §§ 124 und 126 überschritten werden und welche Verfahren und Krite-

rien für die Festlegung der Gebiete heranzuziehen sind. 

§ 122 Radonmaßnahmenplan 

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstellt einen Ra-

donmaßnahmenplan. Der Radonmaßnahmenplan wird unter Beteiligung der Länder erstellt. Er er-

läutert die Maßnahmen nach diesem Gesetz und enthält Ziele für die Bewältigung der langfristigen 

Risiken der Exposition durch Radon in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen hin-

sichtlich sämtlicher Quellen, aus denen Radon zutritt, sei es aus dem Boden, aus Bauprodukten oder 

aus dem Wasser. 

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit macht den Radon-

maßnahmenplan im Bundesanzeiger bekannt. 
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(3) Der Radonmaßnahmenplan wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-

aktorsicherheit unter Beteiligung der Länder regelmäßig aktualisiert, jedoch mindestens alle zehn 

Jahre. 

(4) Die zuständige Behörde entwickelt für ihren Zuständigkeitsbereich an die jeweiligen Bedingungen 

angepasste Strategien zum Umgang mit langfristigen Risiken der Exposition durch Radon. Sie berück-

sichtigt dabei den Radonmaßnahmenplan. Sie erhebt die erforderlichen Daten. Das Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit koordiniert die Entwicklung der Strategien. 

§ 123 Maßnahmen an Gebäuden; Verordnungsermächtigung 

(1) Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete Maßnah-

men zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu er-

schweren.  

Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn  

1. die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuch-

teschutz eingehalten werden und 

2. in den nach § 121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebieten zusätzlich die in der Rechtsverordnung 

nach Absatz 2 bestimmten Maßnahmen eingehalten werden. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

weitere Maßnahmen zum Schutz vor Radon für zu errichtende Gebäude innerhalb der nach § 121 

Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebiete zu bestimmen. 

(3) Die zuständige Behörde kann von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 auf Antrag befreien, soweit 

die Anforderungen im Einzelfall durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu 

einer unbilligen Härte führen. Eine unbillige Härte kann insbesondere vorliegen, wenn eine Über-

schreitung des Referenzwerts in dem Gebäude auch ohne Maßnahmen nicht zu erwarten ist. 

(4) Wer im Rahmen der baulichen Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeits-

plätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, 

soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen, soweit diese Maß-

nahmen erforderlich und zumutbar sind. 

Abschnitt 2 Schutz vor Radon in Aufenthaltsräumen 

§ 124 Referenzwert; Verordnungsermächtigung 

Der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in 

Aufenthaltsräumen beträgt 300 Becquerel je Kubikmeter. Spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten 

dieses Gesetzes legt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ei-

nen Bericht über die Entwicklung der Schutzmaßnahmen für die Allgemeinbevölkerung gegenüber 

Radonexpositionen, über deren Wirksamkeit und Kosten auf Bundes- und Länderebene vor. Die Bun-

desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates festzule-

gen, wie die Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufenthaltsräumen zu 

erfolgen hat. 

§ 125 Unterrichtung der Bevölkerung; Reduzierung der Radonkonzentration 

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie die zuständi-

gen Behörden der Länder unterrichten die Bevölkerung in geeigneter Weise über die Exposition 
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durch Radon in Aufenthaltsräumen und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken, über die Wich-

tigkeit von Radonmessungen und über die technischen Möglichkeiten, die zur Verringerung vorhan-

dener Radon-222-Aktivitätskonzentrationen verfügbar sind. 

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie die zuständi-

gen Behörden der Länder regen Maßnahmen zur Ermittlung von Aufenthaltsräumen an, in denen die 

über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft den Referenzwert nach § 124 

überschreitet, und empfehlen technische oder andere Mittel zur Verringerung der Exposition durch 

Radon. 

Abschnitt 3 Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen 

§ 126 Referenzwert 

Der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an 

Arbeitsplätzen beträgt 300 Becquerel je Kubikmeter. 

§ 127 Messung der Radonkonzentration 

(1) Wer für einen Arbeitsplatz in einem Innenraum verantwortlich ist, hat innerhalb der Frist nach 

Satz 2 Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu veranlassen, wenn  

1. sich der Arbeitsplatz im Erd- oder Kellergeschoss eines Gebäudes befindet, das in einem nach § 

121 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Gebiet liegt, oder 

2. die Art des Arbeitsplatzes einem der Arbeitsfelder nach Anlage 8 zuzuordnen ist. 

Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 muss die Messung innerhalb von 18 Monaten nach der Festlegung 

des Gebiets und Aufnahme der beruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz und im Falle des Satzes 1 

Nummer 2 innerhalb von 18 Monaten nach Aufnahme der beruflichen Betätigung an dem Arbeits-

platz erfolgt sein. Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der für den Arbeitsplatz Verantwort-

liche auch für andere Arbeitsplätze in Innenräumen Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentra-

tion in der Luft zu veranlassen hat, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Radon-222-Aktivi-

tätskonzentration in der Luft über dem Referenzwert nach § 126 liegt. 

(2) Verantwortlich für einen Arbeitsplatz ist,  
 
1. wer in seiner Betriebsstätte eine Betätigung beruflich ausübt oder ausüben lässt oder 
2. in wessen Betriebsstätte ein Dritter in eigener Verantwortung eine Betätigung beruflich ausübt 
oder von Personen ausüben lässt, die unter dessen Aufsicht stehen. 
 
(3) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat die Ergebnisse der Messungen nach Absatz 1 Satz 1 
und 3 unverzüglich aufzuzeichnen, fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung aufzubewahren und 
der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
 
(4) Im Falle der Verantwortlichkeit nach Absatz 2 Nummer 1 hat der für den Arbeitsplatz Verantwort-
liche die betroffenen Arbeitskräfte und den Betriebsrat oder den Personalrat unverzüglich über die 
Ergebnisse der Messungen zu unterrichten. Im Falle der Verantwortlichkeit nach Absatz 2 Nummer 2 
hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich den Dritten zu unterrichten; die Pflicht 
nach Satz 1 gilt entsprechend für den Dritten. 

§ 128 Reduzierung der Radonkonzentration 
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(1) Überschreitet die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an einem Arbeitsplatz den Refe-

renzwert nach § 126, so hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich Maßnahmen zur 

Reduzierung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu ergreifen. 

(2) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche hat den Erfolg der von ihm getroffenen Maßnahmen 

durch eine Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft zu überprüfen; die Messung 

muss innerhalb von 24 Monaten erfolgt sein, nachdem die Überschreitung des Referenzwerts durch 

die Messung nach § 127 Absatz 1 bekannt geworden ist. Der Verantwortliche hat das Ergebnis der 

Messung unverzüglich aufzuzeichnen, fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung aufzubewahren 

und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2 Nummer 1 hat der für den Arbeitsplatz Ver-

antwortliche die betroffenen Arbeitskräfte und den Betriebsrat oder den Personalrat unverzüglich 

über die Ergebnisse der Messungen zu unterrichten. Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Ab-

satz 2 Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich den Dritten zu unterrich-

ten; die Pflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für den Dritten. 

(4) Der für den Arbeitsplatz Verantwortliche muss keine Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-

222-Aktivitätkonzentration in der Luft ergreifen, wenn die Maßnahmen nicht oder nur mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand möglich sind, und zwar aus besonderen Gründen, die sich ergeben  

1. aus überwiegenden Belangen des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes oder 

2. aus der Natur des Arbeitsplatzes. 

Im Falle der Verantwortlichkeit nach § 127 Absatz 2 Nummer 2 hat der für den Arbeitsplatz Verant-

wortliche den Dritten unverzüglich nach Bekanntwerden der Gründe darüber zu unterrichten. 

§ 129 Anmeldung 

(1) Der Verantwortliche nach § 128 Absatz 1 hat den Arbeitsplatz bei der zuständigen Behörde un-

verzüglich anzumelden, wenn eine Messung nach § 128 Absatz 2 Satz 1 keine Unterschreitung des 

Referenzwerts nach § 126 ergibt. Der Anmeldung sind beizufügen:  

1. Informationen über die Art des Arbeitsplatzes und die Anzahl der betroffenen Arbeitskräfte, 

2. die Ergebnisse der Messungen nach § 127 Absatz 1, 

3. Informationen über die ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-Aktivitätskon-

zentration sowie die Ergebnisse der Messungen nach § 128 Absatz 2 und 

4. die weiteren vorgesehenen Maßnahmen zur Reduzierung der Exposition. 

(2) Ergreift der für den Arbeitsplatz Verantwortliche auf Grund des § 128 Absatz 4 keine Maßnahmen, 

so hat er den Arbeitsplatz unverzüglich nach Bekanntwerden der besonderen Gründe bei der zustän-

digen Behörde anzumelden. Der Anmeldung sind die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 2 beizufügen; 

abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist zu begründen, warum keine Maßnahmen zur Redu-

zierung ergriffen wurden. Soweit die vorgetragenen Gründe den Verzicht auf Maßnahmen nicht 

rechtfertigen, kann die zuständige Behörde Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-222-Aktivitäts-

konzentration in der Luft an diesem Arbeitsplatz anordnen. 

(3) Ein Dritter, der in fremden Betriebsstätten eine Betätigung eigenverantwortlich beruflich ausübt 

oder ausüben lässt, hat diese Betätigung unverzüglich anzumelden, sobald sie an mehreren Arbeits-

plätzen ausgeübt wird, die nach Absatz 1 Satz 1 anzumelden sind. Der Anmeldung sind Unterlagen 

entsprechend Absatz 1 Satz 2 beizufügen; die für die Arbeitsplätze Verantwortlichen haben dem Drit-

ten die dafür erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(4) Für den zur Anmeldung Verpflichteten gilt die Pflicht zur betrieblichen Zusammenarbeit nach § 

71 Absatz 3 entsprechend. 

§ 130 Abschätzung der Exposition 

(1) Der zur Anmeldung Verpflichtete hat innerhalb von sechs Monaten nach der Anmeldung eine auf 

den Arbeitsplatz bezogene Abschätzung der Radon-222-Exposition, der potentiellen Alphaenergie-

Exposition oder der Körperdosis durch die Exposition durch Radon durchzuführen; im Falle der An-

meldung durch den Dritten nach § 129 Absatz 3 Satz 1 ist die Abschätzung bezogen auf die gesamte 

Betätigung durchzuführen. Die Abschätzung ist unverzüglich zu wiederholen, sobald der Arbeitsplatz 

so verändert wird, dass eine höhere Exposition auftreten kann. Die Ergebnisse der Abschätzungen 

sind aufzuzeichnen und der zuständigen Behörde unverzüglich vorzulegen. Die Ergebnisse der Ab-

schätzung sind fünf Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten 

kann, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete die Exposition durch Radon regelmäßig zu überprü-

fen. Er hat die Exposition durch geeignete Strahlenschutzmaßnahmen auf der Grundlage von Vor-

schriften des allgemeinen Arbeitsschutzes und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 

so gering wie möglich zu halten. Die zuständige Behörde kann die Vorlage entsprechender Nachweise 

verlangen. 

(3) Ergibt die Abschätzung, dass die effektive Dosis 6 Millisievert im Kalenderjahr überschreiten kann, 

so sind Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes nach Maßgabe des § 131 und der Rechts-

verordnung nach § 132 Satz 2 Nummer 6 zu erfüllen. 

§ 131 Beruflicher Strahlenschutz 

(1) Erfordert das Ergebnis der Abschätzung nach § 130 Absatz 3 die Einhaltung von Anforderungen 

des beruflichen Strahlenschutzes, so hat der zur Abschätzung Verpflichtete  

1. geeignete Maßnahmen zu treffen, um unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die 

Exposition durch Radon so gering wie möglich zu halten, 

2. die Radon-222-Exposition, die potentielle Alphaenergie-Exposition oder die Körperdosis der an an-

meldungsbedürftigen Arbeitsplätzen beschäftigten Arbeitskräfte auf geeignete Weise durch Mes-

sung zu ermitteln, 

3. dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden und die Körperdosen nach 

§ 166 ermittelt werden; die Regelungen und Grenzwerte der §§ 77 und 78 Absatz 1 und 3 Satz 1 und 

3 gelten insoweit entsprechend, 

4. dafür zu sorgen, dass die Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes nach der nach § 132 

Satz 2 Nummer 6 erlassenen Rechtsverordnung eingehalten werden. 

(2) Handelt es sich bei dem Verpflichteten um eine juristische Person oder um eine rechtsfähige Per-

sonengesellschaft, so gilt § 69 Absatz 2 entsprechend. 

§ 132 Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

Anforderungen an den Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen festzulegen. In der Rechtsverordnung 

kann insbesondere festgelegt werden,  

1. in welchen Fällen und auf welche Weise mehrere Arbeitsorte als Arbeitsplatz im Sinne dieses Ab-

schnitts zu betrachten sind, 
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2. wie die Radon-222-Aktivitätskonzentration an Arbeitsplätzen über das Kalenderjahr zu mitteln ist, 

3. wie die Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft an Arbeitsplätzen nach den §§ 

127 und 128 zu erfolgen hat, dass sie von einer anerkannten Stelle auszuführen ist und welche An-

forderungen an die Messung und an die Stelle, die die Messung ausführt, sowie an das Verfahren der 

Anerkennung dieser Stelle zu stellen sind, 

4. wie die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft und die Aufenthaltszeit oder die potentielle 

Alphaenergie-Exposition in eine effektive Dosis, die eine Arbeitskraft erhält, umzurechnen ist, 

5. wie die arbeitsplatzbezogene Abschätzung der Radon-222-Exposition, der potentiellen Alphaener-

gie-Exposition oder der Körperdosis durch die Exposition durch Radon nach § 130 Absatz 1 durchzu-

führen ist und welche Anforderungen an das Verfahren der Abschätzung und an die Person, die die 

Abschätzung durchführt, zu stellen sind, 

6. dass die für Teil 2 dieses Gesetzes geltenden sowie die in § 76 Absatz 1 und § 79 aufgezählten 

Maßnahmen und Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes zum Schutz der Arbeitskräfte 

auch im Falle des § 130 Absatz 3 anzuwenden sind, 

7. wie die Radon-222-Exposition, die potentielle Alphaenergie-Exposition oder die Körperdosis im 

Falle des § 131 Absatz 1 Nummer 2 zu ermitteln ist und welche Anforderungen an das Verfahren der 

Ermittlung zu stellen sind, 

8. dass die Ermittlung nach § 131 Absatz 1 Nummer 2 durch eine nach § 169 behördlich bestimmte 

Messstelle zu erfolgen hat und welche Informationen der Messstelle für die Ermittlung zur Verfügung 

zu stellen sind und 

9. welche Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten im Zusammenhang 

mit den Pflichten nach § 131 und nach den Nummern 1 bis 8 bestehen. 

Artikel 1, Teil 8 Schlussbestimmungen  

Anlage 8 (zu § 127 Absatz 1 Nr. 2) Arbeitsfelder mit erhöhter Exposition durch 

Radon 

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 2056) 

1. Arbeitsplätze in untertägigen Bergwerken, Schächten und Höhlen, einschließlich Besucherberg-

werken, 

2. Arbeitsplätze in Radonheilbädern und Radonheilstollen, 

3. Arbeitsplätze in Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Der Auszug aus dem Gesetzestext zum Thema Radon wurde zusammengestellt von  

Joachim Weise für baubiologie-regional.de 

 

Link zum vollständigen Gesetzestext:  

„Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/strlschg/ 
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Artikel 1, Teil 4:  Strahlenschutz bei bestehender Exposition 

Kapitel 1 Schutz vor Radon 

Abschnitt 1 Gemeinsame Vorschriften für Aufenthaltsräume und für Arbeitsplätze 

§ 153 Festlegung von Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes 

Festlegung von Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes 

(1) Die zuständige Behörde hat die Festlegung der Gebiete nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlen-

schutzgesetzes auf Grundlage einer wissenschaftlich basierten Methode vorzunehmen, die unter 

Zugrundelegung geeigneter Daten Vorhersagen hinsichtlich der Überschreitung des Referenzwer-

tes nach § 124 oder§ 126 des Strahlenschutzgesetzes in der Luft von Aufenthaltsräumen oder Ar-

beitsplätzen ermöglicht. Geeignete Daten sind insbesondere geologische Daten, Messdaten der Ra-

don-222-Aktivitätskonzentration in der Bodenluft, Messdaten der Bodenpermeabilität, Messdaten 

zur Radon-222-Aktivitätskonzentration in Aufenthaltsräumen oder an Arbeitsplätzen sowie Ferner-

kundungsdaten. 

(2) Die zuständige Behörde kann davon ausgehen, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-

Aktivitätskonzentration den Referenzwert nach § 124 oder § 126 des Strahlenschutzgesetzes in ei-

ner beträchtlichen Anzahl von Gebäuden in der Luft von Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen 

eines Gebiets überschreitet, wenn auf Grund einer Vorhersage nach Absatz 1 auf mindestens 75 

Prozent des jeweils auszuweisenden Gebiets der Referenzwert in mindestens zehn Prozent der An-

zahl der Gebäude überschritten wird. 

(3) Die Festlegung der Gebiete erfolgt innerhalb der in dem Land bestehenden Verwaltungsgrenzen. 

(4) Die zuständige Behörde erhebt die zur Festlegung der Gebiete nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des 

Strahlenschutzgesetzes und die zur Überprüfung der Gebietsfestlegung nach § 121 Absatz 1 Satz 3 

des Strahlenschutzgesetzes erforderlichen Daten nach Absatz 1. Hierzu führt sie die erforderlichen 

Messungen und Probenahmen durch oder zieht vorhandene Daten heran. 

§ 154 Maßnahmen zum Schutz vor Radon für Neubauten in Gebieten nach § 121 Absatz 1 
Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes 

In den Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes gilt die Pflicht nach § 123 

Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von 

Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren, als erfüllt, wenn neben den 
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Maßnahmen nach § 123 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Strahlenschutzgesetzes mindestens eine 

der folgenden Maßnahmen durchgeführt wird: 

1. Verringerung der Radon-222-Aktivitätskonzentration unter dem Gebäude, 

2. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und Bodenluft an der 

Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, sofern der diffusive Radoneintritt auf Grund 

des Standorts oder der Konstruktion begrenzt ist, 

3. Begrenzung der Rissbildung in Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl diffusionshem-

mender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, 

4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, 

5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Konstruktionen. 

Abschnitt 2 Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen 

§ 155 Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration; anerkannte Stelle 

(1) Die Messungen der Radon-222-Aktivitätskonzentration nach § 127 Absatz 1 und § 128 Absatz 2 

des Strahlenschutzgesetzes sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik über eine 

Gesamtdauer von zwölf Monaten durchzuführen. Die Messorte sind so auszuwählen, dass sie re-

präsentativ für die Radon-222-Aktivitätskonzentration an dem Arbeitsplatz sind.  

Abweichend hiervon kann eine Überschreitung des Referenzwertes im Falle der Messung nach § 

127 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes auch auf der Grundlage einer kürzeren Messzeit festge-

stellt werden, wenn auf Grund einer Abschätzung der über das Jahr gemittelten Radon-222-Aktivi-

tätskonzentration davon auszugehen ist, dass der Referenzwert überschritten wird 

(2) Die Durchführung der Messung ist aufzuzeichnen; die Aufzeichnungen sind zusammen mit den 

Aufzeichnungen nach § 127 Absatz 3 und § 128 Absatz 2Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes der zu-

ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Die für die Ermittlung der Radon-222-Aktivitätskonzentration notwendigen Messgeräte sind bei 

einer vom Bundesamt für Strahlenschutz für die Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration 

anerkannten Stelle anzufordern und nach deren Vorgaben einzusetzen. Die Auswertung der Mess-

geräte hat durch die anerkannte Stelle zu erfolgen. Dies gilt nicht, wenn das Messergebnis unter 

der Verantwortung des Verantwortlichen nach § 127 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes ausge-

wertet werden kann. 

(4) Das Bundesamt für Strahlenschutz erkennt eine Stelle für die Messung der Radon-222-Aktivi-

tätskonzentration an, wenn die Stelle  

1. geeignete Messgeräte bereitstellen kann, 

2. über geeignete Ausrüstung und Verfahren zur Auswertung der Messgeräte verfügt, 

3. über ein geeignetes System zur Qualitätssicherung verfügt und 

4. die Teilnahme an Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch das Bundesamt für Strahlenschutz 

sicherstellt. Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht eine Liste der anerkannten Stellen. 

§ 156 Arbeitsplatzbezogene Abschätzung der Exposition 

Die zuständige Behörde kann Vorgaben für die Durchführung der Abschätzung nach § 130 Absatz 1 

des Strahlenschutzgesetzes machen, um die erforderliche Qualität der Abschätzung sicherzustellen. 

§ 157 Ermittlung der Exposition und der Körperdosis 
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(1) Die Ermittlung der Körperdosis nach § 131 Absatz 1 Nummer 2 des Strahlenschutzgesetzes ist 

von einer nach § 169 Absatz 1 Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes bestimmten Messstelle durch-

zuführen. 

(2) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die 

Exposition mit einem Messgerät gemessen wird, 

1. das bei der Messstelle nach Absatz 1 anzufordern ist und das durch diese Messstelle ausgewer-

tet wird oder 

2. das zur Ermittlung von Messwerten unter seiner Verantwortung genutzt wird, wenn dessen 

Verwendung nach Zustimmung der Messstelle nach Absatz 1 von der zuständigen Behörde gestat-

tet wurde. 

(3) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die 

Expositionsbedingungen aufgezeichnet werden. Er hat dafür zu sorgen, dass der Messstelle zur 

Ermittlung der Körperdosis nach Ablauf von drei Monaten 

1. die Messgeräte nach Absatz 2 Nummer 1 zusammenmit den Aufzeichnungen nach Satz 1 zur 

Verfügung gestellt werden oder 

2. im Falle des Absatzes 2 Nummer 2, die Messwertezusammen mit den Aufzeichnungen nach 

Satz 1 bereitgestellt werden. 

Die zuständige Behörde kann gestatten, dass die Messgeräte in Zeitabständen bis zu sechs Monaten 

der Messstelle einzureichen sind, wenn die Expositionsbedingungen dem nicht entgegenstehen. 

(4) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat darauf hinzuwirken, dass 

die Ergebnisse der Ermittlung der Körperdosis spätestens neun Monate nach erfolgter Exposition 

der an einemanmeldungsbedürftigen Arbeitsplatz beschäftigten Arbeitskraft vorliegen. 

(5) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass bei 

einer unterbliebenen oder fehlerhaften Messung 1. die zuständige Behörde informiert wird und 2. 

die Dosis abgeschätzt wird. Die zuständige Behörde legt eine Ersatzdosis fest und veranlasst, dass 

die Ersatzdosis an das Strahlenschutzregister nach § 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt 

wird. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Festlegung einer Ersatzdosis absehen, wenn 

die festzusetzende Dosis 0 Millisievert beträgt und sie diesen Wert an das Strahlenschutzregister 

nach§ 170 des Strahlenschutzgesetzes übermittelt. Die Übermittlung nach Satz 2 oder 3 kann über 

eine nach§ 169 des Strahlenschutzgesetzes bestimmte Messstelle erfolgen. 

§ 158 Weitere Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes 

1) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete, der als Dritter nach § 130 

Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Strahlenschutzgesetzes zur Abschätzung verpflichtet war, hat 

dafür zu sorgen, dass er selbst und die unter seiner Aufsicht stehenden Personen in fremden Be-

triebsstätten eine berufliche Betätigung an anmeldebedürftigen Arbeitsplätzen nur ausüben, wenn 

jede Person im Besitz eines vollständig geführten, bei der zuständigen Behörde registrierten Strah-

lenpasses ist. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall von der Pflicht zum Führen eines Strahlen-

passes nach Satz 1 befreien, wenn die Person in nicht mehr als einer fremden Betriebsstätte eine 

berufliche Betätigung an anmeldepflichtigen Arbeitsplätzen ausübt. 

(2) Wurde unter Verstoß gegen § 78 Absatz 1 oder 3 Satz 1 oder 3 des Strahlenschutzgesetzes ein 

Grenzwert im Kalenderjahr überschritten, so ist eine Weiterbeschäftigung der Person nur zulässig, 

wenn der nach§ 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete dafür sorgt, dass die Expo-

sitionen in den folgenden vier Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten Grenzwertüber-

schreitung so begrenzt werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des Grenzwertes nicht 

überschreitet. Ist die Überschreitung des Grenzwertes so hoch, dass bei Anwendung von Satz 1 die 
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bisherige Beschäftigung nicht fortgesetzt werden kann, kann die zuständige Behörde im Benehmen 

mit einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt Ausnahmen zulassen. 

(3) Der nach § 131 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes Verpflichtete darf Personen, die eine unter 

§ 130 Absatz 3 des Strahlenschutzgesetzes fallende Betätigung ausüben, eine Beschäftigung oder 

Weiterbeschäftigung nur erlauben, wenn sie innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres von einem 

nach §175 Absatz1 Satz 1 ermächtigten Arzt untersucht worden sind und dem nach § 131 Absatz 1 

des Strahlenschutzgesetzes Verpflichteten eine von dem ermächtigten Arzt ausgestellte Bescheini-

gung vorliegt, nach der der Beschäftigung keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen. Dies 

gilt entsprechend für Personen, die in eigener Verantwortung in eigener oder in einer anderen Be-

triebsstätte Arbeiten ausüben. § 77 Absatz 3 und die §§ 79 und 80 gelten entsprechend. Die ent-

sprechend §79 Absatz 1 Satz1 angeforderten Unterlagen sind dem ermächtigten Arzt unverzüglich 

zu übergeben. Der ermächtigte Arzt hat die ärztliche Bescheinigung dem Verpflichteten nach § 131 

Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes, der exponierten Person und, soweit gesundheitliche Beden-

ken bestehen, auch der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden. 

(4) Soweit die Expositionsbedingungen es erfordern, kann die zuständige Behörde bei unter § 130 

Absatz 3des Strahlenschutzgesetzes fallenden Betätigungen gegen über dem nach § 131 Absatz 1 

des Strahlenschutzgesetzes Verpflichteten Maßnahmen entsprechend den §§ 45, 46, 52, 53, 55, 56, 

63, des § 75 Absatz 1 und des § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 anordnen. 

 

________________________________________________________________________________ 

Der Auszug aus der Verordnung zum Thema Radon wurde zusammengestellt von  

Joachim Weise für baubiologie-regional.de 

 

Link zum vollständigen Text der Verordnung:  

„Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/ 
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